
b) Vor Eintritt begründete Verbindlichkeit, § 173 I HGB
Der Schadensersatzanspruch des H gegen die B-Gesellschaft war bereits vor Eintritt des G
begründet (vgl. insoweit die obigen Ausführungen zu § 160 III HGB).

c) Anderweitige eingetragene Vereinbarung gem. § 173 II HGB
Es ist auch keine anderweitig eingetragene Vereinbarung gem. § 173 II HGB ersichtlich.

d) Ausschluss aufgrund Leistung der Einlage, §§ 173 I, 171 I Hs. 2 HGB
Da H die Einlageleistung des G vorgetragen hat, ist diese im Rahmen der Schlüssigkeits-
prüfung zu berücksichtigen. Fraglich ist, wie die Einlage des G zu bewerten ist. Eine Einlage-
leistung durch Aufrechnung mit einer werthaltigen Forderung verringert die Passiva der
Gesellschaft in der Höhe des Werts der Forderung, sodass in dieser Höhe der Gesellschaft
Kapital zufließt (Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Strohn aaO § 171 Rn. 111). G hat mit einer
werthaltigen Forderung iHv 22.000 EUR aufgerechnet und mithin insoweit seine Einlage gem.
§ 171 I Hs. 2 HGB geleistet. In Höhe von 8.000 EUR hat er keine Einlageleistung erbracht,
weshalb die Haftung des G gem. § 171 I Hs. 1 HGB insoweit fortbesteht.

e) Unbeachtlichkeit einer etwaigen Aufrechnung des G, § 389 BGB
Die Aufrechnungslage wurde seitens des Klägers H nicht vorgetragen und ist daher im
Rahmen der Schlüssigkeitsprüfung nicht zu berücksichtigen, § 331 II ZPO. Zudem existiert
bisher keine Aufrechnungserklärung des G.

4. Ergebnis der Schlüssigkeitsprüfung H gegen G
H hat gegen G einen Anspruch auf Zahlung von 360 EUR gem. §§ 807, 793, 280 I, III, 281
BGB iVm §§ 173 I, 171 I HGB.

V. Ergebnis
Der klägerische Vortrag des H begründet sowohl einen Anspruch auf Zahlung von 360 EUR
gegen M als auch gegen G, weshalb gem. § 331 II ZPO nach dem entsprechenden Antrag ein
Versäumnisurteil ergehen kann. R kann deshalb sowohl gegen G als auch gegen M ein Ver-
säumnisurteil nach § 331 ZPO erlassen.
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& SACHVERHALT
(S)usi, die über ihre Verhältnisse lebt und mit dem mageren Ausbildungsgehalt einer Zahn-
arzthelferin ihr so geliebtes und exzessives Partyleben nicht mehr finanzieren kann, sucht
nach einer schnellen Gelegenheit, um an Geld zu kommen. Dabei sind ihr alle Mittel recht.
Auf dem Weg nach Hause läuft S an einem Kiosk vorbei. Sie sieht, wie der Eigentümer (K)
gerade den Kiosk verlässt, um aus seinem in der Seitenstraße parkenden Lieferwagen neue
Ware zu holen. S erkennt ihre Chance, läuft in den unverschlossenen Kiosk hinter den
Verkaufstresen, greift in die offen stehende Kasse und stopft die sich in ihr befindlichen
fünf Geldscheine (insgesamt 500 EUR) in ihre kleine Prada-Handtasche. In ihrer Eile stößt
sie dabei versehentlich eine auf dem Tresen stehende Vase um, die zu Bruch geht. Gerade
als S den Kiosk verlassen will, läuft sie dem (A)ndi in die Arme, der eigentlich etwas kaufen
wollte, der die S aber dann, fasziniert von ihrem taffen Vorgehen, beobachtet. Just in dem
Moment kommt auch K wieder um die Ecke. A zwinkert S zu, woraufhin S mit dem Kopf
nickt und ihm zuflüstert: „Du bekommst die Hälfte, wenn du mir hilfst!“ A lenkt daraufhin
K mit einer Frage nach dem Weg geschickt ab, sodass S unbemerkt den Kiosk verlassen
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kann. Sie wartet an der nächsten Ecke auf A und teilt sich mit ihm die Beute, wie
versprochen, hälftig.

Erfreut über den Taterfolg wollen beide ihr Glück erneut auf die gleiche Weise versuchen,
wobei nach dem gemeinsamen Plan nun der A die Kasse des K leeren soll. A und S legen sich –
nun nach Absprache beide mit Pistolen bewaffnet – in der Abenddämmerung auf die Lauer
und warten wieder auf den günstigen Moment, wenn K seinen Kiosk verlässt, der prompt auch
nicht lange auf sich warten lässt. Während S draußen Schmiere steht, stürmt A in den ver-
lassenen Kiosk. Kurz bevor er in die offene Kasse greifen will, kommen dem A Gewissens-
bisse. Er findet den Gedanken plötzlich unerträglich, den armen Kioskbesitzer zweimal seines
Geldes zu entledigen. Daher macht A kehrt und läuft ohne Beute schnell zurück in Richtung
der wartenden S.

S sieht einen Mann auf sich zulaufen, erkennt in der Abenddämmerung aber nicht, dass es
sich um A handelt, mit dem sie nach so kurzer Zeit auch noch gar nicht rechnet. Sie geht
vielmehr davon aus, dass sie der K entdeckt hat und sie nun dingfest machen will. Sollte der
Fall eintreten, dass A oder S von anderen verfolgt würden, so hatten beide vorab vereinbart,
dass jeder von ihnen auf etwaige Verfolger schießen soll, um diese abzuschütteln und eine
Festnahme um jeden Preis zu verhindern. Gemäß dem Tatplan schießt S auf den Oberkörper
des vermuteten Verfolgers. Awird durch den Schuss am Arm verletzt.

Bearbeitervermerk:
Prüfen sie gutachtlich die Strafbarkeit von S und A.
Qualifikationstatbestände, Strafzumessungsnormen, § 211, § 246, § 123 und § 323 c StGB sind nicht zu
prüfen. Ggf. erforderliche Strafanträge gelten als gestellt.

& LÖSUNG

ERSTER TATKOMPLEX: DER ERSTE KIOSKBESUCH DER S

A. STRAFBARKEIT DER S

I. § 242 I StGB durch die Mitnahme der Geldscheine

1. Tatbestand
a) S könnte den objektiven Tatbestand des Diebstahls erfüllt haben. Dazu müsste es sich bei
den Geldscheinen zunächst um fremde bewegliche Sachen handeln. Die Geldscheine sind
gemäß § 90 BGB körperliche Gegenstände, die beweglich sind. Zudem müssten die Geld-
scheine für S fremd gewesen sein. Dies ist der Fall, wenn sie nach bürgerlichem Recht im
Eigentum einer anderen Person (BGHSt 6, 377 [378]) oder in deren Miteigentum stehen
(Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT II, 37. Aufl. 2014, § 1 Rn. 20). Die Geldscheine standen
nicht im Eigentum der S und sind damit für sie fremd. Das Vorliegen von fremden beweglichen
Sachen in Gestalt der Geldscheine ist zu bejahen.

S müsste die Geldscheine weggenommen haben. Unter der Tathandlung der Wegnahme ist
der Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams zu verstehen (Lackner/Kühl,
StGB, 28. Aufl. 2014, § 242 Rn. 8 ff.). K übte im Rahmen eines Herrschaftswillens die
tatsächliche Sachherrschaft über die Geldscheine aus. Dieser Gewahrsam müsste gebrochen
worden sein, indem er ohne den Willen seines Inhabers aufgehoben wurde (Kindhäuser,
Strafrecht BT II, 8. Aufl. 2014, § 2 Rn. 43). K wurde durch die Handlung der S ohne seinen
Willen jede Einwirkungsmöglichkeit auf die Geldscheine entzogen. Daraus ergibt sich, dass S
den Gewahrsam des K im Sinne des § 242 I StGB gebrochen hat. Neuer Gewahrsam ist
begründet, wenn der Gewahrsamserwerber die tatsächliche Herrschaft über die Sache erlangt
(BGHSt 16, 271 [273]). Handelt es sich um leicht zu verbergende Sachen, dann ist ein
vollendeter Gewahrsam bereits dann anzunehmen, wenn der Täter sie beispielsweise in einer
Tasche verbirgt (Schönke/Schröder/Eser/Bosch, StGB, 29. Aufl. 2014, § 242 Rn. 39), da zur
Wiedererlangung des ungehinderten Gewahrsams durch den ursprünglichen Gewahrsamsin-
haber dieser in die persönliche Sphäre des Täters eindringen müsste (Fischer, StGB, 61. Aufl.
2014, § 242 Rn. 20). S hat die Geldscheine in ihrer mitgeführten kleinen Handtasche ver-
borgen. Zur Wiedererlangung derselben müsste K in die Privatsphäre der S eindringen.
Demzufolge hat sie bereits zu diesem Zeitpunkt neuen Gewahrsam begründet und der
Diebstahl ist vollendet. Kausalität und objektive Zurechnung liegen vor. Der objektive Tat-
bestand ist erfüllt.
b) Zudem müsste der subjektive Tatbestand erfüllt sein. S müsste die Merkmale des objektiven
Tatbestandes gemäß § 15 StGB mit Wissen und Wollen verwirklicht haben. Sie wusste, dass sie
dem K die Geldscheine wegnimmt und wollte dies auch. Damit handelte sie vorsätzlich.

fremde bewegliche Sache

Wegnahme

Vorsatz bzgl. Wegnahme
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